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Allgemeine  Grundfa tze ,  
nach welchen in Zukunft, jedoch mit Rückficht 

auf Local- und Perfonal- Umftände das Bene-

Confeil der Kaiserlichen Univerfität zu Dorpat 
ertheilt werden foll. 

r 1  
\jefuche bey dem Univerfitäts - Confeil um unentgeltichen 

Befuch fämmtlicher Vorlefungen muffen nothwendig mit Teftlmo-

niis paupertatis begleitet feyn. Andere werden nicht angenommen. 

Diefe Teftimonia paupertatis muffen von der Orts-Obrig­

keit des Anfachenden in der gehörigen Form als eine öffentliche 

Akte ausgefertigt feyn. Auf Zeugniße von Privatperfonen, wenn 

fie auch in öffentlichen Ämtern flehen, kann keine Rückficht ge­

nommen werden. 

3* 
Bey einzelnen Profefforen dürfen Gefuche diefer Art, weder 

fchriftlich noch mündlich, angebracht werden. Sie gehören allein 

vor das Direktorium der Univerfität, und kein Profeffor ift er­

mächtigt, demfelben einzugreifen. Doch behält jeder Profeffor das 

Recht, aus freundschaftlichen Rückfichten freywillig und ungebe­

ten feine Vorlefungen frey zu geben, wem er will. 

ficium unentgeldlicher Collegien von dem 



Zu diefem Beneficio qualificiren fich: 

a) Waifen, deren Vermögen überhaupt weniger als 1500 Ru­

bel B. AfT. beträgt. 

b) Vaterlose Waifen, die entweder nicht 1500 Rubel eigenes 

Vermögen befitzen, oder deren Mütter nicht in bekann­

tem Wohlstände find. 

e) Söhne aus fehr zahlreichen Familien, deren Vater wenig­

stens drey noch unverforgte Kinder, und nicht über 

1200 Rubel B. Alf. jährlicher Revenüen, fowohl in baa-

rem Gelde, als in andern Emolumenten und Nutzungen, 

welche gleichfalls mit in Anfchlag zu bringen find, be­

fitzt. 

d) Söhne von geistlichen und weltlichen Beamten, die ausser 

ihrer Besoldung kein anderweitiges Vermögen befitzen, 

und deren Stellen notorifch von geringem Ertrage find. 

e) Söhne aus niedern Ständen, fo wie ohne Ausnahme aus 

dem Bauernstands, welche kein eigenes Vermögen be­

fitzen, und fich durch Talente und erworbene Geschick­

lichkeit auszeichnen. 
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Von diefen obengenannten Fällen, welche auf das Benefi-

cium unentgelticher Vorlefungen Anfpruch geben, müssen die­

jenigen, auf welche fich das deshalb eingereichte Gefuch fpecieli 

und vorzüglich gründet, in dem §. 2 gedachten gerichtlichen At­

testate enthalten, und dadurch gehörig beglaubiget feyn, 

6. 
Wenn aber diefe Umstände dennoch zweifelhaft und Grün­

de pro und contra vorhanden find, fo kann auch nur die Hälfte 

des Honorars erlassen werden. 

Jedeip, der um freye Vorlesungen anfucht, ist ferner ver­

bunden, fich zugleich gewissenhaft darüber zu erklären, ob er 

ausser akademische Stielen, oder anderweitige Unterstützung ge-

niesset, und wie hoch deren Betrag fich belaufe. Wer diefes ab-

ficht lieh verschweigt, hat, ausser djer augenblicklichen Entziehung 

der ihm z^gestaydenen Erleichterung,, eine angemessene ernstliche 

Strafe zu erwarten. 
8-

Gleichergeftalt werden diejenigen Studierenden, welchen 

von dem Univerfitäts-Confeii unentgeltiche Vorlefungen bewilligt 

worden find, fich aufs äußerste befleißigen, durch Sparsamkeit 

und gute Ordnung dem dabey beabsichtigten Zweck, nämlich 

die Erleichterung ihrer akademischen Studien, zu entsprechen. 

Wer fich diesem zuwider öftere entbehrliche Ausgaben, Schmau-

fereyen &c. erlauben würde, hat fich gleichfalls des Verlustes des 

Beneficii unausbleiblich zu gewärtigen. Als weshalb fowohl die 

Dekane derjenigen Fakultäten, zu welchen gedachte Studierende 

gehören, als auch alle übrigen Herren Professoren dem Confeil 

von Zeit zu Zeit über den Fleife, ökonomische Ordnung und Sitt­

lichkeit derselben, zu referiren verbunden find. 
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Ferner macht fich jeder Studierende, welcher um freye 

Collegia nachsucht, dadurch zugleich verbindlich, diese Akademie 

nicht vor Endigung feiner Studien mit einer andern zu vertau­

schen , es fey denn, dafs er erweislich dafelbft mehrere Unterstü­

tzung zu erwarten hätte» Wer gegen diefes von ihm ausdrück­

lich zu leistende Versprechen dennoch vor Ablauf feines Triennii 

in das Ausland reifen würde, hat bey feiner Rückkehr keine 

weitere Ansprüche auf das ihm etwa fonft nach diefem Reglement 

zukommende Beneficium. 



10. 

Die Söhne der fämmtlichen hiefigen Univerfitäts Verwand­

ten , genieffen fo wie diefe letzteren felbft, ohne weiteres Gefuch, 

das Recht, die Vorlefungen unentgeltich zu befuchen, 

i i .  

Übrigens wird diefes Beneficium vom Univerfitäts - Confeil 

immer nur auf ein Jahr ertheilt, und das Gefuch mufs nach Ab­

lauf desselben, auf gehörige Art wiederum erneuert werden; wel­

cher Grundfatz auch auf die früheren, bereits vor Publication die­

fes Reglements deshalb ertheilten Berechtigungen anzuwenden ift. 

Dorpat, den 2ßf ten Auguft 1803. 

Rector und Confeil der Kaiferlichen Univerfität zu Dorpat. 

D. G. BA L K ,  
d „  Z .  R e c t o r  d .  U n i v e r f i t ä t ;  

H, Frifch, Sekr; 
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^)er Endes - Unterschriebene, Oeeonomie - Secretair der Karfkr?. Mlversität Zu 
Dorpat, Hat die Ehre, unter höherer Genehmigung demjenigen Theile des Pu­
blikums, welcher dabey interessirt seyn könnte, hierdurch bekannt zu machen^ daß, 
den Allerhöchst bestätigten UniversitätS- Statuten gemäß, nach denen der Oeconomie-
Secretair wöchentlich dreymal in der Rentkammer arbeiten soll, nunmehr als 
wöchentliche Zahlungötage bey der von ihm verwalteten Universirats - Kasse, der 
Dienstag, Mittwochen und Freytag Vormittag von 9 bis 12 Uhr festgesetzt 
worden. An diesen Tagen und Stunden — die Ferien - Monate und besondern 
Festtage abgerechnet — wird derselbe, oder, im Fall besonderer Abhaltungen, 
jemand anders an seiner Stelle, sich ohnsehlbar in dem allgemein bekannten Loeal 
der Rentkammer befinden, und jede ihm präsentirte Rechnung oder Anweisung, 
unter folgenden, von &n bisherigen Erfahrungen abstrahlten Bedingungen sogleich 
lottoh'tttf* . - 2 

I« ^in jeder, W an die Universitats- Kasse eine Forderung hat , muß sich für 
dieselbe mit einer Anweisung von demjenigen, der die Direction der Anstalt 
oder Sammlung hat , für welche die Lieferung oder Arbeit gemacht worden, 

: 'MeBroichnach dem Ermessen des DirectorS entweder auf der 
Rechnung^ oder auch nur für. sich allein ausgestellt. ; Ohne eine solche 
Anweisuna kann keine Zahlung geleistet werden. Der Oeconomie - Secretair 
ist mich i>ey dem besten Willen jedermann gefällig zu feyn, ganz außer 
Stande eine solche fehlende Anweisung für irgend jemand weiter zu besor-
gen,, yoch wemger aber, ehe-dieselbe erfolgt ist, zu zahlen» 

A. Da jede Zahlung gleich in ein Schnurbuch eingetragen, und daselbst von 
dem Empfänger eigenhändig quitirt werden muß, fo hat sich ein jeder per« 
fönlich in die Renkkammer zu bemühen, und kann keine Quitung auf die 
Rechnung oder Anweisung allein, für hinlänglich erkannt werden. Im 
Falle legaler Abhaltungen, muß wenigstens derjenige, der die Rechnung im 
Namen des Eigentümers prafentiren soll, mit der Vollmacht zum Empfange 
versehen seyn, welche bey kleinen Zahlungen auf die Rechnung oder Anwei/ 
simg selbst, mit einigen Worten gesetzt werden kann, bey größeren Zahlun-
gen aber die gesetzliche Form habe» muß. 

Dieses eigenhändige Quitiren veranlaßt ferner die Bitte, daß ein jeder, der 
die Rechnung durch jemanden anders schreiben läßt, feinen Namen wenig-
stens jedesmal selbst unterschreibe, damit die Handschrift auf der Rechnung 
und im Buche dieselbe sey, weil eine Verschiedenheit darin der beym Rech-
nungöwesen erforderlichen Genauigkeit Eintrag thut, und in Ungewißheit laßt, 
ob auch wirklich der Eigemhumer der Empfänger gewesen. 
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